
VON DER ZUNFT ZUM MINDESTLOHN 
Die Anfänge institutionalisierter Sozialpolitik 
werden ins Hochmittelalter datiert

1531  
Kaiser Karl V. verpflichtet die wachsenden 
Städte zum Auffangen der Armut.  
Bettelordnungen werden erlassen, kirchliche 
Armenhäuser entstehen. 

1839  
erlässt Preußen das „Regulativ über die  
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in  
Fabriken“ und nimmt sich erstmals eines  
Missstandes der frühen Industrialisierung an.

1962 – 1969       
Im Bundessozial-
hilfegesetz wird die 
Armenfürsorge 
geregelt. Das Arbeits-
förderungsgesetz er-
laubt seit 1969 aktive 
Arbeitsmarktpolitik.

1883 – 1889    
Reichskanzler Otto 
von Bismarck setzt 
im Deutschen Reich 
Gesetze über die erste 
Kranken- und Unfall- 
sowie eine Invaliden- 
und Altersversicherung 
durch.

1989    
Die Familienversicherung:  
Zahlt ein Mitglied in die gesetzliche 
Krankenversicherung ein, werden  
Eheleute und Kinder mitversichert.  

1995 – 2015     
Einführung der gesetzlichen 
Pflegeversicherung,  
des Arbeitslosengelds II 
(„Hartz IV“), des Elterngelds 
und des Mindestlohns.

1970     
Im Krankheitsfall haben  
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Anspruch auf bis zu sechs 
Wochen Lohnfortzahlung 
durch den Arbeitgeber. 

1969
In der DDR entsteht die  
einheitliche Staatliche  
Versicherung (SV). Zehn 
Prozent der Bevölkerung 
sind darüber kranken- und 
rentenversichert, 90 Prozent 
über den Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund.  

8. – 13. Jahrhundert  
Gilden und Zünfte versprechen, 
neben wirtschaftlicher  
Interessenvertretung, Schutz und 
Sicherheit. Kirchen, Klöster und 
wohlhabende Bürger unterstüt-
zen Arme mit Almosen.

1949 – 1953        
Der erste Bundestag 
setzt die von den Nazis 
abgeschaffte Selbstver-
waltung der Sozialversi-
cherungen wieder in Kraft. 
Die soziale Marktwirt-
schaft wird als Rahmen 
gesetzt. 
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1957       
Die Renten in der 
Bundesrepublik werden 
an die Lohnentwicklung 
gekoppelt und fortan 
über ein solidarisches 
Umlagesystem von der 
arbeitenden Generation 
erwirtschaftet.


